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1. Amtliche Texte 

Verordnung 
betreffend die X.nderung des Elnfnhrzoutarifs 

Vom:O.: Januar .1958 *). 

Auf Grund des Artikels 4l Absatz 1 und des Artikels 12 Absätze 
1 und 2 des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der· Französischen Republik zur Regelung. der Saarfrage ver-
ordnet die Regierung des Saa.rlandes was folgt: ' 

§ 1 
a) Absatz 2 .der Vorschrift 1 zu Kapitel 47 und die Vorschrift IX 

zu Kapitel 48 des Einfuhrzolltarifs werden aufgehoben. 

· .A. b) In Zelle 2 der Vorschrift VII zu Kapitel 49 des Einfuhrzoll-
• tarlfa ist das Wort "oder" durch das Wort „und" zu ersetzen. 

c) Die Vorschrift zu Kapitel 55 des "Einfuhrzolltarifs wird wie 
folgt geändert: 

„ Vorschriften 

I. Als Drehergewebe Im Sinne der. Nr. 57 07 ·gelten Gewebe, 
deren Kette ganz ·oder teilweise »aus Stehfäden und Dreh
fäden besteht. Die.Drehfäden führen·um die Stehfäden eine 
Halbdrehung, eine Ganzdrehung oder ·mehr als eine Ganz.:. 
drehung aus .und bilden Schlingen, In die die Schußfäden 
eingeschlossen werden. · ' · 

II. Gewebe aus glacierten Garnen ·sowie sulfurisierte und 
ähnliche Gewebe werden wie merzerisierte Gewebe der 
Nr. 55 09 behandelt. 

d) 1. Die Vorschrift IV zu Kapitel 64 des Einfuhrzolltarifs wird 
aufgehoben; die bisherigen Vorschriften V und VI zu Kapi

. tel 64 des-Einfuhrzolltarifs erhalten die -Ziffern IV und V. 

- 2. Die Vorschrift VII zu Kapitel 64 des 'Einfuhrzolltarifs wird . 
wie folgt geänder.t: 

„VI. Bezüglich der Schuhe mit "Oberteil ·aus Kautschuk' 
oder aus Kunststoff (Nrn. 64 01 · B' ·urid 64 02 B) gelten 
als "Schnürschuhe· und ·suefeletten": 'Schuhe von der 
in· der nachstehenden· Tabelle' bezeicl:ineten Höhe: 

Innere Länge 
'-Höhe 

23 cm .und mehr 

18 cm bis 23 cm 
ausschließlich 
16 cm bis 18 cm 
ausschließlich 
weniger als 16 cm 

mindestens 

den Knöchel 
übersteigend 

·den. Knöchel 
. übersteigerid 
den Knöchel 
übersteigend 
'den Knöchel 
übersteigend 

höchstens 

16 cm ausschl. 

14 cm ausschl. 

· 12 cm ausschl. 

10 cm ausschl. 

Unter der genartnten Höhe Ist der Abstand zu ver
stehen, der .senkrecht vom höchsten Punkt des Schaf
tes aus bis zum oberen Rand der Sohle ode~ des Ab
satzes gemess~n wird'." · 

3. Die Vorschrift VIII zu Kapitel 64 des .Einfuhrzollta_rifs 
wird .aufgehoben. 

:p 
Der EinfuhrzolltaHf -wird hinsichtlich der in ·der nachstehenden 
T;:ibelle enthaltenen Positionen und .Unterpositionen wie folgt 
geändert: 

Tarif
nummer 

ex 05 07 C 

ex 07 01 K 

Bei e 1 e b·n u n g d e r W a r e n · 

andere, einschließlich. Federkiele 
. und -spulen . . . . . . . 
(die Unterposition d fällt ~) 
Hülsengemüse · (mit oder. ohne 

' Schalen): 
'.Bo_hnen 

.Erbsen 

„andere 

Zollsatz 
··des ·.Mini

maltarifs 

''• 

. frei 

18-%, mit. einem a 
Mindestsatz von 

. 10 Fr. ·j~ kg. rh. 
.18,% ·mit einem b 
"Mindestsatz von 
5 ·_Fr. „Je kg rh. 

18 c 
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